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Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (327 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundes
gesetz über Wohnungsbeihilfen geändert und 
für das Geschäftsjahr 1977 eine Sonderrege-

lung getroffen wird 

Das Beitragsaufkommen nach § 12 Abs. 3 des 
Wohnungsbeihilfengesetzes wurde -bis zum Ende 
des Geschäftsjahres 1963 nach Abzug der Ein
hebungsvergütung zwischen den Sozialversiche
rungsträgern und der hrbeitslosenversicherung 
im Verhältnis des nachgewiesenen Aufwandes auf
geteilt. Seit dem Geschäftsjahr 1964 wurden 
immer wieder sondergesetzliche Regelungen ge
troffen, wonach der im jeweiligen Geschäftsjahr 
zu erwartende überschuß an Eingängen nicht den 
Sozialversicherungsträgern und der Arbeitslosen
versicherung, sondern dem Bund zuzufließen hat. 
Für das Geschäftsjahr 1977 soll durch die gegen
ständliche Regierungsvorlage das gleiche gelten. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit-
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Berichterstatter 

zung am .19. Jänner 1977 in Verhandlung ge
nommen. Nach einer Debatte, an der sich die 
Abgeordneten M e I t e r, Dr. Hau s e r, K a m
me rho f e r, Dr. K 0 h 1 mai e r, D all i n ger 
und W e den i g sowie der Bundesminister für 
soziale Verwaltung Dr. W eiß e n b erg betei
ligten, wurde die Regierungsvorlage mit Stim
menmehrheit angenommen. 

Ein Abänderungsantrag des Abgeordneten 
Dr. Hau s er betreffend § 12 ~bs. 1 des Stamm
gesetzes, fand nicht die erforderliche Mehrheit 
des Ausschusses. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltun.g somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun
desregierung vor/gelegten Gesetzentwurf (327 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung er
teilen. 

Wien, 1977 01 19 

Pansi 
Obmann 
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